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Satzung Ã¼ber die Erhebung von GebÃ¼hren im Marktwesen
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Satzung über die Erhebung von Gebühren im Marktwesen Erlaß



Neufassungen



in Kraft getr.



öffentl. Bek.



Bestät. RAB



02.11.1998



01.01.1999



10.11.1998



03.12.1998



Erlaß



geänd. §§



in Kraft getreten



öffentl. Bek.



Bestät. RAB



Änderungen 24.09.2001



4(1,2,3,6,7,8,9) 5(1,2,3,4) 6 7



01.01.2002



13.10.2001



25.04.2002



Rechtsgrundlagen



Gemeindeordnung §4



Kommunalabgabengesetz §§ 2 und 9
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Stadt Isny im Allgäu Landkreis Ravensburg Aufgrund der §§ 2 und 9 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg und § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 02.11.1998 folgende Satzung beschlossen: Satzung über die Erhebung von Gebühren im Marktwesen §1 Erhebungsgrundsatz (1) Die Stadt Isny im Allgäu erhebt zur Deckung ihres Aufwands für die Durchführung von Jahrmärkten, Wochenmärkten, Viehmärkten und sonstigen Verkaufsmärkten auf öffentlichen Straße, Plätzen und Anlagen Benützungsgebühren (Marktgebühren) und zur Deckung von Verwaltungskosten Verwaltungsgebühren. (2) In Sonderfällen kann der Bürgermeister eine Gebührenbefreiung gewähren. (Informationsstände von politischen Parteien, Verbänden und Vereinen, soziale Einrichtungen, Schulen etc.). (3) Für Musiker, Gaukler und sonstige sich produzierende Künstler, die auf den Märkten auftreten, gilt § 4 Abs. 3. §2 Gebührenschuldner Gebührenschuldner ist der Benützer. Mehrere Benützer haften als Gesamtschuldner. §3 Bemessungsgrundlage Bemessungsgrundlage ist die Inanspruchnahme von Flächen (Standplatz im Sinne von § 3 der Marktordnung). §4 Gebühren für Wochenmärkte (1) Das Platzgeld für einen Jahresstandplatz (§ 14 der Marktordnung) beträgt je lfd. Meter Frontlänge und höchstens 3 m Tiefe



72,90 Euro.



(2) Das Platzgeld für einen Standplatz von mehr als einem Tag und bis zu 30 Wochenmärkten / Jahr beträgt je lfd. Meter Frontlänge



66,50 Euro.



(3) Das Platzgeld für einen Tagesstandplatz beträgt für den ersten lfd. Meter Frontlänge und höchstens 3 m Tiefe 5,10 Euro, jeder weitere Meter 2,80 Euro.
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(4) Standplatz i. S. von § 3 der Marktordnung ist auch die Inanspruchnahme von Flächen mit Verkaufsfahrzeugen, Körben, Kisten, Säcken und dergleichen. (5) Nur in Ausnahmefällen darf die Standtiefe über 3 m betragen (z.B. beim Einsatz von Verkaufsfahrzeugen, welche bauartbedingt von dieser Größe abweichen). Die Genehmigung dazu erteilt der Marktmeister. Werden Standflächen mit Ständen über 3 m Tiefe belegt, erhöht sich die Standgebühr um 50 %. (6) Für die Bereitstellung eines Jahresstandplatzes (Abs. 1) und Halbjahresstandplatzes (Abs. 2) wird zur Deckung des Verwaltungsaufwandes eine einmalige Gebühr in Höhe von 25,50 Euro erhoben. (7) Für Jahresstandplätze auf Wochenmärkten wird bei Inanspruchnahme eines Stromanschlusses mit bis zu 3 kWh Abnahmemenge pro Markttag zusätzlich eine Gebühr in Höhe von 100 DM erhoben. (8) Für Tagesstandplätze auf Wochenmärkten wird bei Inanspruchnahme eines Stromanschlusses mit bis zu 3 kWh Annahmemenge, zusätzlich eine Gebühr in Höhe von 2,60 Euro erhoben. (9) Für eine Stromabnahme über 3 kWh pro Markttag muß ein Zähler beantragt werden, außer es sind Münzautomaten zur Stromabgabe seiten der Stadt bereitgestellt. Bei Installierung eines Zählers wird eine Anschlußgebühr in Höhe von 10,20 Euro und pro Kilowatt Verbrauch 0,50 Euro berechnet. Der Antrag auf die Zuteilung eines Stromzählers ist beim Marktmeister wenigstens 3 Tage vor dem Markt zu stellen. §5 Gebühren für Jahrmärkte (1) Das Platzgeld für einen Standplatz beträgt den ersten lfd. Meter Frontlänge und höchstens 2,5 m Tiefe jeder weitere Meter



5,10 Euro, 2,60 Euro.



(2) Für die Bereitstellung eines Jahresstandplatzes wird zur Deckung des Verwaltungsaufwandes7 eine einmalige Gebühr in Höhe von 25,50 Euro erhoben. (3) Für Tagesstandplätze auf Jahrmärkten wird bei Inanspruchnahme eines Stromanschlusses mit bis zu 3 kWh Abnahmemenge zusätzlich eine Gebühr in Höhe von 3,60 Euro erhoben. (4) Für eine Stromabnahme über 3 kWh pro Markttag muß ein Zähler beantragt werden. Neben einer Anschlußgebühr in Höhe von 10,20 Euro wird pro Kilowatt Verbrauch 0,50 Euro berechnet. Der Antrag für die Zuteilung eines Stromzählers ist beim Marktmeister wenigstens 3 Tag vor dem Markt zu stellen. §6 Gebühren für Viehmärkte Das Platzgeld für Viehmärkte beträgt je lfd. Meter mindestens jedoch



1,50 Euro; 5,10 Euro.
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§7 Gebühren für Flohmärkte Das Platzgeld für Flohmärkte beträgt für den ersten lfd. Meter und höchstens 2,5 m Tiefe jeder weitere Meter bei 2,5 m Tiefe



5,10 Euro 2,60 Euro.



§8 Entstehung und Fälligkeit (1) Die Gebührenschuld entsteht a) bei einmaliger Beschickung des Wochenmarktes, Jahrmarktes, Viehmarktes oder sonstigen Verkaufsmärkten mit der Inanspruchnahme des Platzes. b) bei einem Jahresstandplatz am Wochenmarkt i. S. des § 14 der Marktordnung am 1. Januar des Jahres. c) bei einem Jahresstandplatz auf dem Jahrmarkt i. S. des § 14 der Marktordnung am 1. April des Jahres. (2) Die Gebühr ist sofort fällig. §9 Inkrafttreten (1) Die Satzung tritt am 01. Januar 1999 in Kraft. (2) Zum gleichen Zeitpunkt tritt die Satzung vom 1. Juli 1991 außer Kraft. (3) Soweit eine Gebührenpflicht nach bisherigem Recht entstanden ist, gelten anstelle dieser Satzung die Satzungsbestimmungen, die zum Zeitpunkt der Entstehung der Gebührenpflicht gültig waren. Hinweis nach § 4 Abs. 4 GemO: Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 und 5 Gemeindeordnung unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit der Bekanntgabe dieser Satzung gegenüber der Stadt Isny im Allgäu geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist dabei zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind. Isny im Allgäu, den 03. November 1998



gez. Manfred Behrning Bürgermeister
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Satzung Ã¼ber die Erhebung von Hundesteuer 

beschlossen: Â§ 1. Steuergegenstand. (1) Die Stadt Isny im AllgÃ¤u erhebt die Hundesteuer nach dieser Satzung. (2) Der Steuer unterliegt das Halten von Hunden ...
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Satzung Ã¼ber die Erhebung von GebÃ¼hren im Bestattungswesen 

13.11.1991 - 1996 S. 29) und der $$ 2,8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes fÃ¼r Baden- ... 30 v. H. 50 v. H. 2. fÃ¼r die Beisetzung von Urnen. 260,00 Euro.
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Satzung Ã¼ber die Erhebung der Hundesteuer 

12.11.2018 - Aufgrund des Art. 22 Abs. 2 und Art. 24 Abs. 3. der Bayerischen .... tritt die Satzung Ã¼ber die Erhebung der Hundesteuer vom 29.11.2007 auÃŸer.










 


[image: alt]





Satzung Ã¼ber die Erhebung von Verwaltungskosten fÃ¼r ... 

fÃ¼nfundzwanzigtausend Euro. Â§3. Diese Satzung tritt am 01.01.2012 in Kraft. (Gleichzeitig tritt die Satzung vom. 11.02.1975 auÃŸer Kraft.) Iphofen, 08.12.2011.
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Satzung Ã¼ber die Erhebung von ErschlieÃŸungsbeitrÃ¤gen 

05.10.2009 - Aufgrund der Â§Â§ 2, 26 Abs. 1 S. 3, 34, 38 Abs. 1 S. 2 i.V.m. Â§ 31 Abs. 2 und Â§ 38 Abs. 4 des Kom- munalabgabengesetzes (KAG) in .... Die Gemeinde trÃ¤gt 5 v. H. der beitragsfÃ¤higen ErschlieÃŸungskosten. Â§ 6. Erschlossene ...










 


[image: alt]





Satzung Ã¼ber die Erhebung von VerwaltungsgebÃ¼hren 

(3) VerwaltungsgebÃ¼hren werden nicht erhoben fÃ¼r Verfahren, die von der Stadt Isny ganz oder .... Gruppenauskunft (Â§ 32 Abs. 3, Â§ 34 Abs. 1, 2 und 3 MG).
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Satzung fÃ¼r die Erhebung 

15â€“20 v. H. 0,437 v.H. Ã¼ber 20 v. H. 0,625 v.H.. Â§ 4 Entstehen, Veranlagung ... hat am 15. August jeden Jahres eine Vorauszahlung zu entrichten. Wer die zur.
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Satzung des Marktes Oberstdorf Ã¼ber die Erhebung einer ... 

29.10.2004 - Als Wohnung gelten auch Mobilheime, Wohnmobile, Wohn- und Campingwagen, die nicht ... In Â§ 4 wird folgender Absatz 4 neu eingefÃ¼gt:.
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Satzung des Marktes Oberstdorf Ã¼ber die Erhebung der Hundesteuer ... 

SteuerermÃ¤ÃŸigung nur ein, wenn sie die BrauchbarkeitsprÃ¼fung nach Â§ 21 der. Verordnung zur AusfÃ¼hrung des Bayer. Jagdgesetzes vom 1. MÃ¤rz 1983 (GVBI.
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Satzung des Marktes Oberstdorf Ã¼ber die Erhebung 

18.06.2018 - dstÃ¼cks oder der Wohnung oder des Hausverwalters nach Sg 20 ff. des. Wohnungseigentumsgesetzes â€“ ergeben sich aus Â§ 93 der ...
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Satzung zur Erhebung von KostenerstattungsbetrÃ¤gen 

RÃ¼ckbau/Anstau von EntwÃ¤sserungsgrÃ¤ben, VerschlieÃŸen von Drainagen. - Fertigstellungs- und Entwicklungspflege: 1 Jahr. 5. MaÃŸnahmen zur Extensivierung.
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Satzung fÃ¼r die Erhebung eines Fremdenverkehrsbeitrags 

Aufgrund des Art. 6 des Kommunalabgabengesetzes erlÃ¤sst der Markt Oberstdorf folgende. Satzung fÃ¼r die Erhebung eines Fremdenverkehrsbeitrags. Â§ 1.
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Satzung fÃ¼r die Erhebung eines Fremdenverkehrsbeitrags 

(2) Zur Bestimmung des Vorteils dienen der einkommen- oder kÃ¶rperschaftsteuerpflichtige Gewinn und der steuerbare Umsatz innerhalb eines Kalenderjahres.
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Satzung über die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer ... - Wertach 

851) vom Finanzamt auf den Hauptfeststellungszeitpunkt 1.1.1964 ... (1) Der Inhaber einer Zweitwohnung ist zur Abgabe einer Steuererklärung verpflichtet. Zur.
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STADT IPHOFEN Satzung über die Erhebung von Gebühren für ... 

... mit Schreiben des Landrats- amts Kitzingen vom 04. März 1975 Nr. III/3 - 634 genehmigte. S a t z u n g ... Iphofen, 11. März 1975. Bausewein. 1. Bürgermeister ...
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1. Satzung zur Ã„nderung Satzung Ã¼ber die Erhebung einer ... 

Als Wohnung gelten auch Mobilheime, Wohnmobile, Wohn- und Campingwagen, die nicht oder nur gelegentlich ... In Â§ 4 wird folgender Absatz 4 neu eingefÃ¼gt:.
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Satzung fÃ¼r die Erhebung der Hundesteuer Satzung Hundesteuer 

Hunden, die fÃ¼r Blinde, Taube, SchwerhÃ¶rige oder vÃ¶llig Hilflose unentbehrlich sind,. Hunden, die zur Bewachung von Herden notwendig sind,. Hunden, die ...
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Satzung Ã¼ber die Erhebung von BeitrÃ¤gen zur Deckung des Aufwands ... 

01.01.2015 - Abschnitt einer Einrichtung gebildet oder werden mehrere Einrichtungen ... 40 v.H. c) Gehwege. 40 v.H. d) gemeinsame Geh- und Radwege.
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Satzung Ã¼ber die Ã¶ffentliche Abwasserbeseitigung 

17.12.1997 - 30. Ermittlung des NutzungsmaÃŸes bei GrundstÃ¼cken, fÃ¼r die ein ..... April, 30. Juni, 31. August, 30. Oktober und 30. Dezember eines jeden ...
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Satzung Ã¼ber die Vermeidung, Verwertung und Entsorgung von 

07.09.1998 - dem Landkreis Ravensburg gem. Â§ 6 Abs. 2 Nr. 1 LAbfG vom 04.02.2015/10.02.2015 im Rahmen der Ãœberlassungspflichten nach Â§ 17 Abs. 1 ...
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Satzung Ã¼ber die Entsorgung von KleinklÃ¤ranlagen und 

11.09.1996 - fÃ¼r Baden-WÃ¼rttemberg hat der Gemeinderat der Stadt Isny im AllgÃ¤u am 11.09.1996 folgende Satzung beschlossen: I. Allgemeines. Â§ 1.
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Satzung Ã¼ber die Ã¶ffentliche Abwasserbeseitigung 

17.12.1997 - (2) GebÃ¼hrenschuldner fÃ¼r die GebÃ¼hr nach Â§ 38 Absatz 3 ist derjenige, der das Abwasser anlie- fert. (3) Mehrere GebÃ¼hrenschuldner sind ...
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Satzung vom fÃ¼r die Erhebung eines Fremdenverkehrsbeitrages ... 

(2) Von dem Beitrag sind der Bund (einschlieÃŸlich der Deutschen Bundespost und der. Deutschen Bundesbahn) und die LÃ¤nder befreit. Â§ 2. BeitragsmaÃŸstab.
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Stadt Iphofen Satzung fÃ¼r die Erhebung der Hundesteuer Inkrafttreten ... 

5. Hunden, die aus GrÃ¼nden des Tierschutzes vorÃ¼bergehend in Tierasylen oder .... tritt eine Woche nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Iphofen, 19. Juni 2006.
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